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Betriebsordnung.
Tiefgarage Dlážděná 4,
Tiefgaragenordnung 
für das automatische 
Parksystem 
(Fördertechniksystem)
I. Grundlegende Bestimmungen 
1. In der Garage dürfen nur Fahrzeuge 

des Stellplatzmieters parken, die 
beim Objektverwalter oder im 
Reservierungssystem erfasst sind. 

2. Durch die Erfüllung dieser Bedingung hat 
der Mieter das Recht, die gemeinsam 
genutzten Anlagen zu nutzen. Dabei 
hält er die Bestimmungen dieser 
Tiefgaragenordnung sowie die 
geltenden rechtlichen und technischen 
Vorschriften ein. 

3. Das Befahren und Betreten des Objekts 
ist nur dem Stellplatzmieter bzw. 
den von ihm befugten oder den ihn 
begleitenden Personen gestattet. Während 
des Aufenthalts dieser Personen im 
Tiefgaragengelände haftet der Mieter 
des Stellplatzes für Schäden, die diesen 
Personen ggf. entstehen. 

4. Wenden Sie sich bei Problemen mit 
der Reservierung/dem Öffnen der 
Garageneinfahrt an den Vermittler – MR. 
PARKIT s.r.o. (Tel.: +420 277 277 977).

Die Objektverwaltung überwacht die Garage 
nicht und haftet nicht für den Diebstahl von 
Fahrzeugen, Schäden an Fahrzeugen und 
für Gegenstände, die der Fahrzeughalter im 
Fahrzeug belässt. Ebenso haftet sie nicht 
für ggf. auftretende Schäden an Gesundheit 
und Eigentum Dritter.

II. Allgemeine Grundsätze der 
Tiefgaragennutzung
Anwohner, Besucher und Fahrzeugführer 
mit geltender Reservierung sind 
verpflichtet:

1. sich mit der Tiefgaragenordnung der 
Tiefgarage Dlážděná und mit den 
Parkanweisungen sowie der Bedienung 
des Parksystems, die sie nach dem 
Abschluss der Reservierung erhalten 
haben, vertraut zu machen und sie 
einzuhalten.

2. die Anweisungen der Mitarbeiter 
der Objektverwaltung/von 
MR. PARKIT einzuhalten;

3. das Fahrzeug so abzustellen, dass keine 
Gefahr besteht und dass es andere 
Fahrzeuge nicht beim Parken, Betrieb 
oder Ein- und Ausparken behindert, 
und das Fahrzeug so abzusichern, dass 
weder das Fahrzeug noch die Umgebung 
beschädigt wird;

4. keine Tätigkeiten auszuüben, durch die das 
Gelände des Parkplatzes und der Zufahrten 
verunreinigt wird oder werden kann, sowie 
die Bedingungen für den Brandschutz und 
den Gesundheitsschutz einzuhalten; 

5. das Fahrzeug nur an den zum Parken 
bestimmten Orten zu parken; 

6. Fahrzeuge in den Räumen von Palác 
Dlážděná nicht zu reparieren, einzustellen, 
zu reinigen, zu waschen oder anderweitig 
anzupassen sowie nicht mit Kraftstoffen 
und Öl zu hantieren;

7. bei Havarien oder notwendigen Bauarbeiten 
in den Räumen des Parksystems die 
Fahrzeuge für die unbedingt notwendige 
Zeit auf die von der Objektverwaltung oder 
befugten Dritten zugewiesenen Stellplätze 
umzuparken oder umparken zu lassen; 

8. die Verkehrszeichen im gesamten Objekt 
zu respektieren und einzuhalten und mit 

einer max. Geschwindigkeit von 5 km/h 
zu fahren; 

9. das Eigentum und die Anlage des 
Parksystems nicht zu beschädigen.

10. Die Stellfläche vor der Einfahrt ins 
Parksystem ist nicht für Fahrzeugführer 
mit einer Reservierung im System von MR. 
PARKIT bestimmt.

11. Das Aufladen von Elektroautos ist 
nicht möglich.

12. Es ist strengstens verboten, außerhalb der 
gekennzeichneten Parkflächen zu parken, 
insbesondere vor der Ein- und Ausfahrt und 
auf dem Fußweg.

13. Im gesamten Parksystem gilt strengstes 
Rauchverbot.

III. Schadenshaftung
1. Der Mieter (Fahrzeughalter) nimmt zur 

Kenntnis, dass es sich nicht um eine sog. 
bewachte Tiefgarage handelt, d. h. weder 
der Eigentümer des Stellplatzes noch MR. 
PARKIT verpflichten sich, das Fahrzeug des 
Mieters zu bewachen.

2. Bei der Feststellung von Schäden am 
eigenen Eigentum oder dem Eigentum 
Dritter ist der Benutzer verpflichtet, diesen 
Umstand unverzüglich dem Objektverwalter 
zu melden.

3. Weder der Eigentümer noch der Vermittler 
haften für Schäden an Personen, Tieren 
oder Sachen, die sich unbegründet in der 
Tiefgarage befinden.

4. Weder der Eigentümer noch der Vermittler 
haften für Schäden, die durch Zufälle oder 
höhere Gewalt (z. B. bewaffnete Überfälle, 
Selbstentzündung geparkter Fahrzeuge, 
Witterungsbedingungen wie Schnee und 
Eis, …), Krieg, Terrorangriffe, Sabotage 
u. Ä. entstehen.

5. Weder der Eigentümer des Stellplatzes 
noch MR. PARKIT haften für Schäden 

am Fahrzeug oder anderen beweglichen 
Sachen des Mieters bzw. für Schäden durch 
Verletzungen im Tiefgaragengelände.

6. Der Mieter erklärt, dass er eine Kfz-
Haftpflichtversicherung oder eine andere 
Versicherung abgeschlossen hat, die 
der Kfz-Haftpflichtversicherung in den 
Bedingungen und der Abdeckung ähnelt.

7. Fahrzeugführer, die im Palác Dlážděná 
parken, haften in vollem Umfang für 
alle Schäden, die sie in dessen Räumen 
verursachen.

Bei der Verletzung der in dieser 
Tiefgaragenordnung aufgestellten 
Regeln oder der allgemeingültigen 
Rechtsvorschriften kann der Verwalter 
dem Mieter nach Rücksprache mit 
dem Eigentümer vorübergehendes 
Hausverbot erteilen. 

Diese Tiefgaragenordnung wird zum 
16.12.2022 wirksam.


